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Minderheitenbericht zum Gesetzentwurf Nr. 94/XV 

ERRICHTUNG DER NEUEN GEMEINDE SÈN JAN DI FASSA-SÈN JAN DURCH DEN 
ZUSAMMENSCHLUSS DER GEMEINDEN POZZA DI FASSA-POZA UND VIGO DI 

FASSA-VICH 

 
Kann die Sprache einer Sprachminderheit in einem mehrsprachigem Gebiet wie Trentino-
Südtirol die italienische Sprache ersetzen, anstatt sie zu ergänzen? 
Kann einer Gemeinde mit einem Regionalgesetz eine offizielle Benennung nur in der 
Sprache der sprachlichen Minderheit zugeordnet werden, auch wenn es in den 
Dokumenten und im allgemeinen Sprachgebrauch eine historische und allseits 
verwendete Bezeichnung in italienischer Sprache gibt? 
Dies ist der Fall mit der neuen Benennung, die für die aus dem Zusammenschluss von 
Pozza und Vigo di Fassa hervorgehende Gemeinde gewählt worden ist. Der Entwurf sieht 
keineswegs eine Formulierung vor, die den verschiedenen sprachlichen Identitäten des 
Gebietes (Italienisch und Ladinisch) Rechnung trägt, sondern schlägt einen abwegigen 
Namen vor, der die italienische Benennung San Giovanni außer Acht lässt und 
ausschließlich den ladinischen Namen Sèn Jan verwendet. 
Mit diesem Minderheitenbericht werden starke Zweifel verfassungsrechtlicher Natur an der 
Gesetzmäßigkeit dieses vom Regionalrat von Trentino-Südtirol zu genehmigenden 
Gesetzentwurfs geäußert, da hier die allgemeinen Grundsätze der italienischen und im 
Autonomiestatut verankerten Rechtsordnung missachtet werden.  
Die italienische Verfassung legt den Rahmen der gesetzgebenden Maßnahmen fest, die 
in mehr oder weniger komplexer Weise jeder sprachlichen Minderheit auf dem 
gesamtstaatlichen Gebiet das Recht auf die volle Anerkennung, und zwar ethischer, 
sozialer, kultureller und sprachlichen Natur zuerkennen sollen. Art. 6 besagt: „Die 

Republik schützt mit besonderen Bestimmungen die sprachlichen Minderheiten.“ 

Dieser Grundsatz wurde zur Gänze in die Sonderstatute einiger Regionen aufgenommen, 
wo die Anwesenheit mehrerer Sprachgruppen als die wichtigste Begründung und 
Legitimation für ein komplexes autonomistisches Gefüge galt. 
Der vom Autonomiestatut für die Region Trentino-Südtirol vorgeschriebene Grundsatz hat 
eine ganze Reihe von Bestimmungen hervorgerufen (die dann ihren Eingang in 
Durchführungsbestimmungen und spezifische Gesetze gefunden haben), mit denen in 
ausführlicher Weise zahlreiche Maßnahmen zum Schutz der auf diesem Gebiet 
vorhandenen Sprachminderheiten festgelegt wurden.  
Das Autonomiestatut regelt zusammen mit seinen Durchführungsbestimmungen den 
Schutz der deutschen und ladinischen Sprachminderheiten auf dem Gebiet der Provinz 
Bozen und sichert diesen die gleiche Behandlung wie der gesamtstaatlichen Bevölkerung 
italienischer Sprache zu (wobei wennschon, in der heutigen Zeit die Notwendigkeit 
besteht, die Bestimmungen wenn nicht zum Schutz, so wenigstens zur harmonischen 
Entwicklung der italienischsprachigen Bevölkerung - die zahlenmäßig, aber auch von ihrer 
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Rolle her eine Minderheit innerhalb 
des Autonomiesystems Südtirols geworden ist - auszugleichen).   
Das Autonomiestatut gewährleistet aber auch den im Trentino ansässigen Minderheiten 
der Region einen besonderen Schutz. Art. 102 besagt, dass „die ladinische Bevölkerung 
sowie die Fersentaler und Zimbern der Gemeinden Fierozzo-Florutz, Frassilongo-
Gereut, Palù del Fersina-Palai im Fersental und Luserna-Lusern das Recht auf 
Förderung ihrer Initiativen und ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der Kultur, der 
Presse und der Freizeitgestaltung sowie das Recht auf Wahrung ihrer Ortsnamen 
und Traditionen haben.“  
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Durch den im Artikel 102 des Autonomiestatuts enthaltenen Verweis auf die „ladinische 
Bevölkerung“ wird die Befugnis zum Schutz der ladinischen Minderheit den drei 
Gesetzgebungs- und Verwaltungsakteuren unserer Region, und zwar den autonomen 
Provinzen Bozen und Trient und der Region Trentino-Südtirol übertragen.  
Das Statut bekräftigt – um beim Thema dieses Minderheitenberichtes zu bleiben – auch 
die regionale Zuständigkeit des Schutzes der ladinischen Minderheit und zwar auch im 
Bereich der Aufwertung ihrer Ortsnamengebung. 
Deswegen ist die Region im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Befugnisse für diesen 
Sachbereich zuständig. 
Die wichtigste Zuständigkeit in diesem Kontext wird mit Art. 7 des Autonomiestatutes 
festgelegt, der genaue Vorgaben für die Ausübung der primären Gesetzgebungsbefugnis 
auf dem Sachgebiet der Ortsnamengebung enthält.  
Art. 7 des Autonomiestatutes besagt, dass „mit Gesetzen der Region nach Befragung 
der betroffenen Bevölkerung neue Gemeinden errichtet und ihre 
Gebietsabgrenzungen und Benennungen geändert werden können.“ 
Eindeutig ist also die primäre Befugnis der Region auf dem Sachgebiet der 
Ortsnamengebung und Errichtung der Gemeinden, die mit einem nachfolgenden 
Gesetzentwurf über die Angabe und Genehmigung der entsprechenden Benennung 
bekräftigt wird. Die neue Gemeinde muss nämlich eine eigene Benennung erhalten, auch 
wenn sie durch Zusammenschluss entstanden ist. Diese Befugnis wird von der Region 
unter Achtung eines Verwaltungsverfahrens, das von Regionalgesetzen festgelegt wird, 
die auch die Ausübung einer Volksbefragung unter der betroffenen Bevölkerung vorsehen, 
ausgeübt. 
Dieses Verfahren wird vom koordinierten Text der Regionalgesetze zur Durchführung - in 
den Gemeinden der Region - der Volksbefragung laut Art. 7 des Autonomiestatutes 
geregelt. 
Wieder einmal – und das möchte ich hier erneut unterstreichen – wurde mit einem 
Einheitstext eine Regelung getroffen, die für die gesamte Region gilt, da laut Art. 7 des 
Statutes die Region die Zuständigkeit für die neuen Benennungen oder Umbenennungen 
der Gemeinden erhalten hat. 
Im Rahmen der Ausübung der eigenen Gesetzgebungsbefugnisse für die 
Ortsnamengebung legt das Statut eigene und besondere Zuständigkeiten für die 
autonome Provinz Bozen fest, einschließlich der Pflicht zur Zweisprachigkeit bei der 
Ortsnamengebung und der Festlegung des Rechtes auf die Genehmigung der 
Verzeichnisse der Ortsnamen in deutscher Sprache, die jene in italienischer Sprache 
ergänzen (Art. 101 “In der Provinz Bozen müssen die öffentlichen Verwaltungen 
gegenüber den deutschsprachigen Bürgern auch die deutschen Ortsnamen 
verwenden, wenn ein Landesgesetz ihr Vorhandensein festgestellt und die 
Bezeichnung genehmigt hat.“) 
 
Mit Artikel 101 des Statuts (der lediglich für die Provinz Bozen zur Anwendung gelangt) 
werden einige allgemeine Grundsätze angeführt, die sich indirekt auch auf die 
Toponomastik in der Provinz Trient beziehen. Im Rahmen der Festlegung des 
Anwendungsbereiches der Gesetzgebungsbefugnis der Provinz Bozen wird Bezug 
genommen auf ein Landesgesetz, welches das Vorhandensein der deutschen Ortsnamen 
feststellt und die Bezeichnungen genehmigt. Die Grenze hinsichtlich der 
Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet der Ortsnamensgebung ergibt sich aufgrund 
der bereits erwähnten, im Artikel 7 angeführten Bestimmungen, welche der Region die 
Befugnis für die Benennung und Umbenennung aller auf dem Regionalgebiet 
bestehenden Gemeinden zuerkennt. Die Gesetzgebungsbefugnis und die Pflicht zur 
Zweisprachigkeit in der Provinz Bozen wird durch Artikel 8 ergänzt, der ausdrücklich die 
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primäre Zuständigkeit im Bereich der „Ortsnamengebung vorsieht, mit der 
Verpflichtung zur Zweisprachigkeit im Gebiet der Provinz Bozen“. Die Ausübung der 
Gesetzgebungsbefugnis der Provinz wird somit lediglich auf die Provinz Bozen 
beschränkt. Gleichzeitig wird jedoch erneut und zum x-ten Mal die Verpflichtung zur 
Zweisprachigkeit (italienisch/deutsch) bekräftigt. 

Wenn wir uns nun erneut mit dem Artikel 101 des Sonderstatuts auseinandersetzen, so 
kann hervorgehoben werden, dass dieser einen Grundsatz anführt, der indirekt (im 
Gegensatz zu Artikel 8) eine sich auf das gesamte Regionalgebiet beziehende 
Ausrichtung hat, sprich dass „die öffentlichen Verwaltungen gegenüber den 
deutschsprachigen Bürgern auch die deutschen Ortsnamen verwenden müssen“, d.h. 
auch ergänzend zu anderen Ortsnamen, und zwar italienischen Ortsnamen. 

Dieser Verweis auf die Unverletzbarkeit der italienischen Sprache (dieser einen weiteren 
Ortsnamen in der Sprache der Minderheit hinzuzufügen, stellt keinerlei Beschränkung dar, 
doch diese kann niemals ersetzt werden, sondern ihr kann lediglich ein weiterer Name zur 
Seite gestellt werden) kommt erneut im Artikel 99 des Autonomiestatuts zum Tragen, der 
Folgendes vorsieht: „Die deutsche Sprache ist in der Region der italienischen 
Sprache, die die amtliche Staatssprache ist, gleichgestellt. In den Akten mit 
Gesetzeskraft und immer dann, wenn dieses Statut eine zweisprachige Fassung 
vorsieht, ist der italienische Wortlaut maßgebend.“ 

Die italienische Sprache ist in der gesamten Region die amtliche Staatssprache und ist 
maßgebend. Ihre Verwendung kann nicht durch einschränkende Maßnahmen eingegrenzt 
werden. Die Rechte der Sprachminderheiten werden ausgeübt, indem die Sprache der 
Minderheiten der Amtssprache hinzugefügt wird, diese aber nicht ersetzt. 

Aus diesem Grund gilt es, auf die Verfassungsgrundsätze zu verweisen, welche in den 
Vorschriften, die im Gesetzentwurf Nr. 94/XV angeführt werden, enthalten sind.  

Artikel 6 der Verfassung ist mit dem Gesetz Nr. 482 vom 15. Dezember 1999 
„Bestimmungen auf dem Sachgebiet der alteingesessenen sprachlichen 
Minderheiten“ umgesetzt worden. Wenngleich es sich hierbei um ein ordentliches 
Staatsgesetz handelt und dieses somit nicht Teil der Verfassungsbestimmungen ist, 
welche das Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol bilden, so wird damit dennoch die 
Verfassung zur Anwendung gebracht und es werden allgemeine Grundsätze auf dem 
Sachgebiet der Sprachminderheiten festgelegt, die in jenen Bereichen, die von speziellen 
Rechtsvorschriften nicht ausdrücklich geregelt sind, nicht außer Acht gelassen werden 
können. 

Im Artikel 1 wird das bekräftigt, was im Sonderstatut von Trentino-Südtirol bereits 
verankert ist: „Die italienische Sprache ist die amtliche Staatssprache. Die Republik, 
welche das sprachliche und kulturelle Erbe der italienischen Sprache fördert, 
fördert außerdem die Sprachen und Kulturen, die durch das vorliegende Gesetz 
geschützt werden.“ Dieser Grundsatz ist mit den Sondergesetzen anhand der Einführung 
der Zweisprachigkeit in der Provinz Bozen und der Verpflichtung zur Förderung der 
Toponomastik der Minderheiten (Ladiner, Zimbern und Fersentaler) auf dem Gebiet der 
Region umgesetzt worden. 

Artikel 2 erinnert die nicht so aufmerksamen Leser an die komplexen, auf dem 
italienischen Staatgebiet bestehenden sprachlichen Gegebenheiten, indem die 
zahlenmäßig größten, in Italien vertretenen Minderheiten angeführt werden, „Albaner, 
Katalanen, Deutsche (abgesehen von den in der Provinz Bozen lebenden 
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deutschsprachigen Bürgern gibt es weitere, im Alpenraum verteilte Gemeinschaften 
deutscher Abstammung), Griechen, Slowenen und Kroaten.“ Doch das Gesetz will 
ausdrücklich auch die kleineren Minderheiten, die bereits mit den Sonderstatuten der 
Sonderregionen geschützt werden, anführen und listet verschiedene Sprachen auf: 
„Französisch, Provenzalisch, Friulanisch, Ladinisch, Okzitanisch und Sardisch.“ 

Auch das Ladinische wird angeführt, wodurch eine im Sonderstatut bei der Umsetzung der 
der Region zuerkannten Befugnisse entstandene Gesetzeslücke beseitigt wird. Wenn es 
nun gilt, die ladinische Ortnamengebung zu fördern, auf welche Art und Weise soll dann 
dieser Verpflichtung nachgekommen werden? 

Das Gesetz Nr. 482/1999 sieht einen Initiativbereich vor, der spezielle Maßnahmen 
beinhaltet, die jedoch auf keinen Fall die italienische Sprache und Kultur antasten, da dem 
Verfassungsgrundsatz „hinzufügen, aber nicht ersetzen“ Rechnung getragen werden 
muss.  

Diese Voraussetzung wird im Artikel 4 des Gesetzes Nr. 482/1999 bekräftigt: „In den 
Grundschulen der im Artikel 3 angeführten Gemeinden (die Gemeinden, in denen 
die oben angeführten Gemeinschaften der Minderheiten angesiedelt sind) wird im 
Rahmen des Sprachunterrichts neben der italienischen Sprache auch die Sprache 
der Minderheit für die Abwicklung der Erziehungstätigkeiten verwendet. In den 
Grund- und Mittelschulen ist auch die Verwendung der Minderheitensprache als 
Unterrichtssprache vorgesehen.“ 

So wie im Artikel 101 des Autonomiestatuts wird ebenso im Gesetz Nr. 482/1999 das Wort 
„auch“ verwendet. Die Minderheitensprache wird der Staatssprache hinzugefügt, wobei 
erstere in der Region Trentino-Südtirol der Amtssprache „gleichgestellt“ worden ist (Art. 
99), was jedoch nicht heißt, dass die Mitteilungen, die sich an alle Bürger richten, nicht 
auch in italienischer Sprache abgefasst sein müssen. Der Vorrang der italienischen 
Sprache wird im Artikel 7 des Gesetzes über den Schutz der Sprachminderheiten 
angeführt: „Falls die für die Öffentlichkeit bestimmten Akte in beiden Sprachen 
verfasst sind, sind in rechtlicher Hinsicht nur die Akte und Beschlüsse, die in 
italienischer Sprache verfasst sind, wirksam“. Und Artikel 8 sieht Folgendes vor: „Der 
Gemeinderat kann die Veröffentlichung von offiziellen Akten des Staates, der 
Regionen und der örtlichen Körperschaften sowie von öffentlichen nicht 
territorialen Einrichtungen in der Sprache, für welche der Schutz vorgesehen ist, 
vornehmen, wobei die Kosten hierfür in Ermangelung anderer zu diesem Zweck zur 
Verfügung stehender Geldmittel zu Lasten des Haushalts der Gemeinde gehen.“ 

Doch gilt es, mit Bezug auf die allgemeine Ausrichtung auf dem Sachgebiet des Schutzes 
der Sprachminderheiten, die der Verfassung zu entnehmen ist, den Artikel 10 anzuführen, 
der nachstehend vollinhaltlich wiedergegeben werden soll. „In den Gemeinden laut 
Artikel 3 (jene, in denen das Vorhandensein einer beachtlichen Sprachminderheit 
bestätigt worden ist) können die Gemeinderäte zusätzlich zu den offiziellen 
Ortsnamen die Verwendung von mit den Traditionen und den örtlichen Gebräuchen 
übereinstimmenden Ortsnamen vorsehen“. 

In Ergänzung, niemals in Ersetzung derselben. 

Das Verfahren für die Ermittlung einer neuen Bezeichnung einer Gemeinde ist – so wie 
bereits angeführt worden ist – in der Region Trentino-Südtirol im Einheitstext der 
Regionalgesetze für die Abhaltung, in den Gemeinden der Region, der beratenden 
Volksbefragung laut Art. 7 des Sonderstatuts geregelt. 



6 

 

In der regionalen Gesetzgebung ist keinerlei Bestimmung in Bezug auf den Gebrauch der 
Sprache für die Benennung der Gemeinden der Region vorgesehen. 

Im Rahmen der Debatte zum Gesetzentwurf, der Gegenstand dieses 
Minderheitenberichtes ist, haben die Regionalregierung und einige Kollegen betont, dass 
der Grundsatz der Zweisprachigkeit lediglich für die Ortsnamengebung der Provinz Bozen 
bindend ist, während für die ladinische Ortsnamengebung und jener der anderen auf dem 
Gebiet der Region lebenden Minderheiten nur auf die Notwendigkeit der „Förderung“ 
verwiesen worden ist. 

Das Gesetz Nr. 482/1999 beseitigt im Artikel 18 diese Gesetzeslücke: „In den Regionen 
mit Sonderstatut wird die Anwendung der in diesem Gesetz vorgesehenen 
günstigeren Bestimmungen mit Durchführungsbestimmungen zu den jeweiligen 
Sonderstatuten geregelt. Aufrecht bleiben die in den entsprechenden Regionen mit 
Sonderstatut und in den autonomen Provinzen Trient und Bozen bestehenden 
Schutzbestimmungen. 2. Bis zum Inkrafttreten der Durchführungsbestimmungen 
laut Absatz 1 finden in den Regionen mit Sonderstatut, deren Ordnung keine 
Schutzbestimmungen vorsieht, die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen 
Anwendung.“ 

Da für die Benennung der Gemeinden (und nicht nur der Gemeinden, sondern auch 
sämtlicher Ortschaften oder Straßenabschnitte, die nicht in die Zuständigkeit der Region 
fallen) keine einheitliche Reglung auf dem Sachgebiet der Zwei- oder Mehrsprachigkeit 
existiert, kommt das Gesetz 482/1999 bis zur Genehmigung einer entsprechenden 
Durchführungsbestimmung - unter Mitarbeit der Zwölferkommission - voll und ganz zur 
Anwendung, wobei gilt, dass zusätzlich zu jeglicher Bezeichnung in der 
Minderheitensprache jene in italienischer Sprache gegeben sein muss (Artikel 18). 

Dies muss notgedrungen bei der Ausübung der Gesetzgebungsbefugnis durch den 
Regionalrat berücksichtigt werden.  

Bei der Umsetzung eines der wesentlichen Grundsätze des italienischen 
Verfassungsgefüges - nämlich der Unantastbarkeit der italienischen Sprache -, der mit 
dem Grundsatz des Schutzes der Sprachminderheiten einhergeht, darf nicht oberflächlich 
oder leichtfertig vorgegangen werden. Es sei somit erneut bekräftigt: „Hinzufügen und 
nicht ersetzen.“ 

Diese Gesetzeslücke (und der Ausschluss der Provinzen Bozen und Trient auf dem 
Sachgebiet der Benennung und Umbenennung der Gemeinden) wird - (neben dem 
zitierten Einheitstext und der Gesetzgebung der Provinz Bozen) auch durch die 
Gesetzgebung der Provinz Trient bestätigt. 

Das Landesgesetz der Provinz Trient Nr. 16 vom 27. August 1987 „Regelung der 
Ortsnamengebung“ legt nicht nur rein zufällig im 2. Abschnitt „Verwendung der 
Toponomastik“ die Kriterien und Einzelvorschriften der Verfahren für die Festlegung der 
Bezeichnungen der Fraktionen (Artikel 7) und der „Straßen, Plätze und öffentlichen 
Gebäude“ (Art. 8) fest, während eine Gesetzesbefugnis auf dem Sachgebiet der 
Benennung und Umbenennung der Gemeinden nicht vorgesehen ist. 

Ausgehend davon, dass die Sammlung der allgemein üblichen Benennungen eine 
Zielsetzung des Gesetzes darstellt, legt das Landesgesetz auf jeden Fall fest, „dass die 
Gemeindeverwaltungen unbeschadet dessen, dass die aufgrund der vorgehergehenden 
Artikel zugewiesenen Namen, die amtlichen Charakter haben, aufrecht bleiben, 
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beschließen können, letztgenannten die alteingesessenen örtlich verwendeten Namen 
hinzuzufügen, sofern diese jedoch nicht nur eine geringfügig veränderte graphische 
Variante der amtlichen Bezeichnungen darstellen“ (Art. 10). Die „traditionellen“ 
Bezeichnungen (so werden sie genannt) der Orte und Verkehrsbereiche werden den 
amtlichen (italienischen) Bezeichnungen hinzugefügt, sie ersetzen diese jedoch nicht. 

Mit dem Landesgesetz der Provinz Trient Nr. 6 vom 19. Juni 2008 „Bestimmungen zum 
Schutz und zur Förderung der örtlichen Sprachminderheiten“ sind die Grenzen der 
Verwaltungsmaßnahmen auf dem Sachgebiet der Ortsnamengebung in den Gebieten, in 
denen im Trentino Sprachminderheiten leben, näher ausgeführt worden. 

Daraus wird ersichtlich, dass zwar hinsichtlich der offiziellen Anerkennung von 
Bezeichnungen in den Minderheitensprachen und deren Aufnahme in die amtlichen 
Verzeichnisse der Bezeichnungen des Trentino ein großer Freiraum zuerkannt wird, doch 
dass dies in Bezug auf die Bezeichnungen von Straßenabschnitten oder Ortschaften gilt 
und die Benennung in der bloßen Minderheitensprache „mit Ausnahme der 
Benennungen der Gemeinden“ (Art. 19) möglich ist, die – darüber besteht kein Zweifel – 
zweisprachig sein müssen. 

Im zitierten Gesetz werden die Gebiete aufgelistet, in denen die Minderheiten angesiedelt 
sind und es werden die Gemeindebenennungen angeführt und zwar alle zweisprachig: 
„Das Gebiet der Gemeinden Campitello di Fassa – Ciampedel, Canazei – Cianacei, 
Mazzin – Mazin, Moena, Pozza di Fassa – Poza, Soraga und Vigo di Fassa – Vich 
stellt, innerhalb der Provinz Trient, das Gebiet dar, in dem die ladinische 
Bevölkerung, die Teil der Dolomitenladiner ist, angesiedelt ist. 2. Das Gebiet der 
Gemeinden Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait und Palù del Fersina – Pala en 
Bernstol stellt, innerhalb der Provinz Trient, das Gebiet dar, in dem die 
Gemeinschaft der Fersentaler angesiedelt ist. 3. Das Gebiet der Gemeinde Luserna 
– Lusèrn stellt, innerhalb der Provinz Trient, das Gebiet dar, in dem die zimbrische 
Gemeinschaft angesiedelt ist.“ 

Auch das Landesgesetz des Trentino bekräftigt, dass die Gemeindebenennungen nicht 
bloß in einer einzigen Sprache angeführt werden können. Die im Statut vorgesehene 
Einschränkung und die Ausrichtung der Verfassung haben Vorrang und in Ermangelung 
einer Durchführungsbestimmung muss sich der regionale Gesetzgeber (dem die 
Zuständigkeit auf dem Sachgebiet der Benennung und Umbenennung der Gemeinden 
gebührt) an die im vorgenannten Gesetz Nr. 483/1999 enthaltenen Grundsätze halten, 
sprich sowohl die Benennung in der amtlichen Sprache als auch in der 
Minderheitensprache zu achten, aber niemals eine Sprache durch die andere zu ersetzen. 

Die dargelegten Beweggründe stehen auch in Einklang mit den Vorgaben des 
Legislativdekretes Nr. 592 vom 16. Dezember 1993 „Durchführungsbestimmungen 
zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend Bestimmungen zum 
Schutze der Ladiner, Fersentaler und Zimbern in der Provinz Trient“. 
Darin werden eine Reihe von Maßnahmen angeführt, die zum Teil von der autonomen 
Provinz Trient umgesetzt worden sind und den Wert der Minderheitensprache 
anerkennen, welche jedoch niemals die Staatssprache (amtliche Sprache) ersetzt, wobei 
die Namen der Gemeinden angeführt werden, in denen Sprachminderheiten leben. Was 
das ladinische Gebiet anbelangt, spricht man von „Festsetzung der ladinischen 
Ortschaften – Für die Zwecke dieses Dekretes gelten als ladinische Ortschaften die 
Gemeinden Campitello di Fassa – Ciampedel, Canazei – Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-
Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich“ (Art. 5). Die 
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Ortsnamen der Gemeinden sind in zwei Sprachen, Italienisch und Ladinisch, abgefasst 
und niemals wird auf irgendwelche Hilfsmittel zurückgegriffen oder versucht, in 
Benennungen, die in graphischer und historischer Hinsicht rein ladinisch sind, italienische 
Züge auszumachen, so wie dies die Einbringer des Gesetzentwurfes Nr. 94/XV 
beabsichtigen, indem sie die Bezeichnung Sèn Jan di Fassa als italienische Bezeichnung 
verkaufen möchten (dies dank der hinzugefügten Präzisierung „di Fassa“). Doch mit dieser 
Bezeichnung wird die anerkannte alteingesessene italienische Bezeichnung „San 
Giovanni di Fassa“ kurzerhand ersetzt. 
 
Die Behauptung, dass der Namen Sèn Jan bindend ist, da er das Ergebnis einer 
Volksbefragung darstellt, ist nicht zulässig und ganz und gar irrelevant. 
Das zwecks Ermittlung der Benennung eingeleitete Verfahren und der Umstand, 
dass dieser Name Gegenstand einer Volksbefragung war, kann den Regionalrat auf 
keinen Fall von der Bindung befreien, im Rahmen der Verfassungs- und der 
Grundsätze des Statuts gesetzgeberisch tätig zu werden. 
 
Soll eine Maßnahme, die zwar auf einer Volksbefragung fußt, jedoch über die Befugnisse 
hinausgeht, vom Regionalrat im Rahmen seiner Zuständigkeit anstandslos gutgeheißen 
werden oder ist der Regionalrat nicht vielmehr angehalten, sein Veto einzulegen oder den 
gutgeheißenen Beschluss zu berichtigen? 
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Regionalrat das Recht hat, in den Prozess 
der Errichtung einer neuen Gemeinde, die aus dem Zusammenschluss zweier vorher 
bestehender Gemeinden hervorgeht, einzugreifen. Es steht außer Frage, dass der 
Regionalrat seine Gesetzgebungsbefugnis geltend machen kann, um eventuelle 
Mängel, welche eine Bestimmung verfassungswidrig machen, zu beseitigen.  
Falls zwei Gemeinden beschließen würden, sich zusammenzuschließen und mittels 
Volksbefragung eine exzentrische Bezeichnung in einer Fremdsprache (beispielsweise 
Slowenisch) mit dem Wortlaut „Unabhängige Republik von …..“ gutheißen würden, würde 
der Regionalrat dann den Iter sang- und klanglos befürworten oder müsste er sich 
vielmehr dagegen aussprechen? 
Es liegt auf der Hand, dass dem Regionalrat nicht nur die Aufgabe der bloßen 
Kenntnisnahme zuerkannt worden ist. 
Die fehlende Einhaltung einer von der Rechtsordnung vorgeschriebenen Bindung, sprich 
die Wahrung der Mehrsprachigkeit eines Gebietes, die durch den Namen der Gemeinde 
zum Ausdruck kommt, kann nicht mit Leichtigkeit ignoriert werden, indem man sich auf die 
so genannten kulturellen Vorrechte einer Minderheit beruft. 
Auch ist es nicht denkbar, dass ein Regionalrat kritiklos einen gegebenenfalls 
gesetzeswidrigen Akt gutheißt, auch dann nicht, wenn zu diesem eine 
Volksbefragung abgehalten worden ist (vergessen wir nicht, dass es sich dabei um ein 
beratendes Referendum handelt und es dem Regionalrat zusteht, als letzte Instanz den 
Iter durch die Genehmigung eines Gesetzes, mit dem die neue Bezeichnung gutgeheißen 
wird, abzuschließen). 
Die entscheidende Frage lautet demnach: Kann der Regionalrat das Gesetz mit 
Änderungen genehmigen, damit gewährleistet wird, dass keine Anfechtung beim 
Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung der oben angeführten Grundsätze 
erfolgt? 
Kann der Regionalrat von Amts wegen die Bezeichnung der neuen Gemeinde abändern, 
wenn doch dazu eine Volksbefragung stattgefunden hat? Die Antwort lautet: Ja. In 
rechtlicher und auch logischer Hinsicht spricht nichts dagegen, dass der Regionalrat die 
Bezeichnung abändert, um sie vor einer Anfechtung zu schützen. 
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Im vorliegenden Fall würde es sich zudem nicht um eine Änderung der Bezeichnung 
selbst handeln (die hagiographischen Ursprung hat), sondern lediglich darum, diese auch 
in der amtlichen Staatssprache, sprich Italienisch, anzuführen. Dazu soll auch nichts 
Neues geschaffen werden, sondern lediglich die zahlreichen geschichtlichen und 
geographischen Belege, die im Fassatal und auch außerhalb zu finden sind, berücksichtigt 
werden.  
Es gilt, diesen Punkt etwas näher zu beleuchten. Die Bezeichnung „San Giovanni“ 
bezogen auf die Ortschaft (nicht die Straße, den Straßenbereich, für die die Region nicht 
zuständig ist und für die andere Verpflichtungen gelten) wird von der Allgemeinheit 
verwendet. 
In den beigelegten Unterlagen werden nur einige der zahlreich existierenden 
geschichtlichen und amtlichen Belege für die Bezeichnung „San Giovanni“ in 
italienischer Sprache angeführt: die Ortschaft „San Giovanni“ wird sowohl in der 
Gemeinde Pozza di Fassa als auch Vigo di Fassa in der Straßenbeschilderung (Anlagen 1 
und 2) angeführt; San Giovanni ist der Name eines alteingesessenen Gastbetriebs im 
Herzen der Ortschaft (Anlage 3); für Ortschaften, auch jene, die außerhalb des Tales 
liegen, jedoch einen anerkannten italienischen und ladinischen Namen haben, wird 
generell die Zweisprachigkeit zur Anwendung gebracht. Es wäre eigenartig, wenn die 
ladinische Bezeichnung für Orte wie Trent e Busan (Trient und Bozen) außerhalb des 
ladinischen Bezirkes verwendet würde und die italienischen, im ladinischen Bezirk 
anerkannten Bezeichnungen (sprich San Giovanni, so wie auch jeder andere Name der 
ladinischen Gemeinden nicht verwendet würden (Anlage 4). Der Name „San Giovanni“ 
(zusammen mit der ladinischen Bezeichnung) findet sich auf den Hinweisschildern in den 
Bergen (Anlage 5); die Kirche von San Giovanni, die der Ortschaft den Namen gibt und 
dem Namen der neuen Gemeinde zugrunde liegt (so wie dies von den Bürgermeistern der 
betroffenen Gemeinden erklärt worden ist), wird auf den Straßenschildern auch mit dem 
Namen „San Giovanni“ (Anlage 6) benannt. In den Fahrplänen der Überlandlinie der 
Gesellschaft Trentino Trasporti wird die Haltestelle mitten in der Ortschaft San Giovanni 
neben der gleichnamigen Kirche mit dem Namen „San Giovanni di Fassa“ angeführt 
(Anlage 7). In amtlichen, vom Tourismusverein des Fasstales erstellten Kalender der 
kulturellen und sozialen Initiativen wird die Ortschaft mit San Giovanni angegeben (Anlage 
8); im Führer „Vigo di Fassa entdecken und kennen lernen“, der vom örtlichen 
Tourismusverband herausgegeben wird, wird die Ortschaft mit „San Giovanni“ aufgelistet 
(Anlage 9); so scheint auch auf dem Lageplan der Gemeinde die Angabe „San Giovanni“ 
auf (Anlage 10); im Schaukasten, der im Zentrum von Vigo di Fassa von den 
Fremdenverkehrsverbänden des Tales angebracht worden ist, wird die Pfarrkirche von 
San Giovanni, die der Ortschaft den Namen gibt, mit der italienischen Bezeichnung 
angeführt und man spricht vom „Ortsteil von San Giovanni“, in englischer Sprache vom 
„district of San Giovanni“ (Anlage 11). Auch die Kirche, die der Ortschaft den Namen gibt, 
wird in der seit Jahren vor der Kirche „Il Bel San Giovanni di Fassa“ angebrachten 
Erklärungstafel für die Touristen in italienischer Sprache angeführt (Anlage 12), die im 
deutschen Text mit „Der schöne St. Johannes im Fassatal“ übersetzt wird. Genannte 
Übersetzung hat jedoch keinen Skandal hervorgerufen, was als Beleg dafür gewertet 
werden kann, dass der Name eines Heiligen stets in mehrere Sprachen übersetzt werden 
kann und dennoch seine Originalität bewahrt (Anlage 13); in den Fahrplänen des 
Südtiroler Verkehrsverbundes scheint die Ortschaft mit dem italienischen Namen „San 
Giovanni“ auf (Anlage 14); in den von der Gemeinde Vigo di Fassa genehmigten 
Beschlüssen wird die Ortschaft im italienischen Textteil mit „San Giovanni“ und im 
ladinischen Textteil mit „Sèn Jan“ angeführt (Anlage 15). Noch klarer wird das Istitut 
cultural ladin della Val di Fassa, welches ein Handbuch über das Museo ladin de Fascia 
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veröffentlicht und auch in der ladinischen Version desselben die Existenz des Namens 
San Giovanni für die Ortschaft, in der sich das Museum befindet, anerkennt. (Anlage 16). 
Zu behaupten, dass die italienische Bezeichnung San Giovanni nicht - so wie die 
ladinische Bezeichnung Sèn Jan (die paradoxerweise vielleicht weniger verwurzelt ist) – 
Teil der kulturellen und geschichtlichen Tradition ist, ist schlicht und einfach eine Lüge. Es 
geht nicht an, dass die Region mittels Gesetz und in Ausübung ihrer Aufgaben die 
Streichung einer Bezeichnung in italienischer Sprache, die allseits anerkannt ist, 
genehmigt und somit außerhalb der Ebene eines „guten Rechts“ und in moralischer 
Hinsicht „außerhalb der kulturellen Gerechtigkeit“ agiert. 
Auch reicht es nicht, sich auf die Daten zu beziehen, die Auskunft darüber geben, welche 
Zustimmung der Name Sén Jan im Rahmen der Volksbefragung erhalten hat. Es gilt allen 
voran hervorzuheben, dass die Entscheidung vorwiegend auf der hagiographischen 
Bezeichnung, also dem Namen eines Heiligen, im vorliegenden Fall jenes Heiligen, dem 
die Kirche gewidmet ist, fußt. 
Traditionsgemäß werden die Namen der Heiligen in alle Sprachen der Welt übersetzt, 
ohne dass dadurch die geschichtliche und kulturelle Natur der ursprünglichen 
Bezeichnung verzerrt wird. Als Beispiel sei der Heilige Antonius von Padua angeführt, ein 
Portugiese, aber niemand käme in Italien auf die Idee, ihn mit dem portugiesischen 
Namen zu betiteln, so wie er auch in Deutschland (aber auch in Südtirol) mit dem 
deutschen Namen bezeichnet wird. 
Das Volk hat sich somit für den Namen eines Heiligen, dieses einen Heiligen, entschieden. 
Die Übersetzung in die geforderten Sprachen (im Besonderen in die italienische 
Amtssprache) kann von Seiten des Regionalrates als eine reine sprachliche Berichtigung 
angesehen werden, so wie dies die Ämter ja bereits berechtigt sind zu tun (sie machen ja 
bereits die Übersetzungen und wirken auf die Texte der eingebrachten und vor ihrer 
Verteilung, Debatte und Abstimmung der Übersetzung zu unterbreitenden Akte ein).  
Auch reicht die Behauptung nicht aus, dass es im vorliegenden Fall genügt, den Namen 
durch die Worte „di Fassa“ zu spezifizieren, um den Namen eines nicht in italienischer 
Sprache angeführten Heiligen – wenngleich ein solcher sowohl in mündlicher als auch 
schriftlicher Form existiert – in einen italienischen Namen zu verwandeln. 
 
Es wird die Auffassung vertreten, dass der Fall der durch den Zusammenschluss 
von Pozza und Vigo di Fassa zu errichtenden Gemeinde grundsätzlich jenem der 
neu zu errichtenden Gemeinde „Alta Val di Non“ sehr ähnlich ist, die aus dem 
Zusammenschluss einiger wenigen Gemeinden entstehen soll, die die Zugehörigkeit zu 
dem gemeinsamen, weitaus größeren geographischen, historischen aber auch 
politischen/verwaltungsmäßigen Raum der Gemeinden des Hochnonstals für sich 
beanspruchen wollen. 
Es gilt nun, eine Modalität festzulegen, um die Gemeindebenennung im Laufe des 
Gesetzesverfahrens abändern zu können und den Konflikt zwischen den betroffenen 
Gemeinden zu entschärfen. 
Es wird die Ansicht vertreten, dass man sich bei der Lösung der beiden Fälle an gleiche 
Kriterien halten müsste und der Regionalrat deshalb die Behandlung des Gesetzentwurfs 
Nr. 94/XV solange aussetzen sollte, bis eine organische Lösung zur Vorgangsweise des 
Rechtsetzungsverfahrens für den Zusammenschluss des neuen Gemeinden „Alta Val di 
Non“  gefunden wird. 
Auf politischer Ebene soll hervorgehoben werden, dass sich ungefähr 16,03 Prozent der 
Bewohner der Gemeinde Pozza di Fassa und 19,79% der Bewohner der Gemeinde Vigo 
di Fassa (Anlage 17) gegen die vorgeschlagene und bei der Volksabstimmung 
genehmigte Benennung ausgesprochen haben, wobei diese Prozentsätze fast jenen der 
Bewohner der beiden Gemeinden entsprechen, die sich bei der Volkszählung 2011 (aus 
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diesem Grund können die Daten nicht völlig übereinstimmend sein) als Nicht-Ladiner 
erklärt haben: 17,4 % in der Gemeinde Pozza di Fassa und 12,3 % in der Gemeinde Vigo 
di Fassa (Anlage 18). 
Niemand kann ausschließen, dass die Entscheidung, sich nicht als Ladiner zu erklären, 
von dem Bedürfnis herrührt, die eigene Trentiner oder italienische Identität geltend 
machen zu wollen. Mehr oder weniger stimmen die Daten der Nicht-Ladiner mit den Daten 
jener überein, die sich gegen die Entscheidung einer Benennung in nur ladinischer 
Sprache ausgesprochen haben. Dieses Element muss als kritischer Punkt berücksichtigt 
werden. 
 
Es wird die Auffassung vertreten, dass dieser Fall von außerordentlicher juridischer 
Bedeutung für das gesamtstaatliche und vor allem das regionale Gebiet ist. 
Gesamtstaatlich, weil mit einer unkritischen Genehmigung des Gesetzentwurfs Nr. 
94/XV der ausschließliche Gebrauch von Minderheitensprachen für die Benennung 
der Gemeinden legitimiert wird. 
Das Autonomiestatut Trentino-Südtirol regelt, wie wir gesehen haben, nur in beschränkter 
Weise den Bereich der Benennung und Neubenennung der Gemeinden auf sprachlicher 
Ebene (im Gegensatz zu dem, was dieses Statut für die Ortsnamensgebung in Südtirol 
vorschreibt und was das Landesgesetz des Trentino für die lokale Orts- und 
Straßennamensgebung vorsieht). 
Aufgrund dieser Gesetzeslücke sollte daher das gesamtstaatliche Gesetz herangezogen 
werden, das ausdrücklich das Kriterium der Zweisprachigkeit vorschreibt, bzw. die 
Benennung in der Minderheitensprache, die dem Namen in italienischer Sprache 
hinzugefügt werden muss (wenn dieser bekannt ist, müsste man hinzufügen, aber im Fall 
von San Giovanni ist dessen Existenz zweifelsohne belegt.) 
Ein Regionalgesetz, das in eine andere Richtung geht (verzerrter Gebrauch der 
Zweisprachigkeit allein durch den Zusatz von „di Fassa“, um de facto die sprachliche 
Säuberung des Hauptelements, in diesem Fall die hagiographische Benennung „San 
Giovanni“, die in die verschiedenen Sprachen der Region übersetzt werden kann, zu 
vertuschen, hätte auch für Südtirol eine prägende Wirkung, da sich die Geister seit jeher 
am Thema der Ortsnamengebung scheiden. Es geht bei diesem Streit um den Wert, den 
man dem Begriff der absoluten Zweisprachigkeit zuerkennen soll, wobei die politische 
Auffassung und Meinung vorherrscht, dass die absolute Zweisprachigkeit unwichtig ist und 
lieber die einsprachige Benennung benutzt werden sollte, was wiederum von der 
Öffentlichkeit, insbesondere der italienischen Bevölkerung (unabhängig von ideologischem 
Standpunkt oder der Parteizugehörigkeit) als eine Verletzung des Grundsatzes der 
Gleichwertigkeit aller Sprachgruppen und eine Einschränkung der subjektiven Rechte der 
italienischen (zahlenmäßigen) Minderheit in Südtirol verstanden wird. 
Kenntnishalber sei daran erinnert, dass die Suche nach einer gemeinsam getragenen 
Lösung zur Achtung des Gebrauchs der verschiedenen Sprachen bei der Beschilderung 
Gegenstand eines noch offenen Rechtsstreits zwischen der italienischen Regierung und 
dem Land Südtirol ist. Es sei deshalb an das Abkommen vom 22. September 2010 
zwischen der Regierung und dem Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen 
erinnert, in welchem bei Art. 5 wortwörtlich festgelegt wird, dass „die Schilder 
zweisprachig oder dreisprachig (falls vorhanden) zu beschriften sind, und zwar 
unter Achtung folgender Kriterien: a) Angabe der für die Gemeinden und 
Ortschaften häufig verwendeten Benennungen in den verschiedenen Sprachen und 
der allgemeinen Informationen (omissis).“ (Anlage 19). 
Obwohl die vorgegebene Leitlinie nicht bindend ist, legt sie eine logische Ausrichtung fest, 
die sich in die oben erwähnten Vorgaben einordnen lässt. 
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Gerade deswegen ist das Regionalgesetz nicht legitimiert, eine in italienischer Sprache 
häufig verwendete Benennung einfach auszulöschen. 
Grundsätzlich könnte eine ähnliche Initiative in Zukunft auch von zwei oder mehreren 
Südtiroler Gemeinden getroffen werden. Nehmen wir zum Beispiel den 
Zusammenschluss einiger Gemeinden des Ultentales mit der vorgeschlagenen 
Benennung „Sankt Pankraz im Ultental – Sankt Pankraz in Val d’Ultimo“ her, für die 
sich die Bevölkerung (zum Großteil deutscher Sprache, so wie jene der Gemeinden 
Pozza und Vigo di Fassa zum Großteil ladinischer Sprache ist) entschieden hat. 
Der Präzedenzfall wäre für das sensible sprachliche und kulturelle Gleichgewicht 
Südtirols äußerst gefährlich und könnte durch eine einseitige und politisch nicht 
geteilte Aktion die Beseitigung von gebräuchlichen italienischen Benennungen zur 
Folge haben. 
Aus all diesen Gründen ist man der Ansicht, dass der Gesetzentwurf Nr. 94/XV unzulässig 
ist und in der übermittelten Form nicht geteilt werden kann. Um die Einhaltung der 
beschlossenen Fristen für den Zusammenschluss zu gewährleisten und dem Willen der 
Bevölkerung gerecht zu werden, kann der Regionalrat unter folgenden Möglichkeiten 
wählen: 

1. Von Amts wegen eine sprachliche Änderung genehmigen, indem die Formulierung 
der Gemeinde in „San Giovanni di Fassa – Sèn Jan“ unter Achtung der oben 
erwähnten Verfassungsgrundsätze und des Gesetzes 482/1999 abgeändert wird; 

2. Das Gesetz ablehnen, damit umgehend das Verfahren zur Einleitung der vom 
Gesetz für den Zusammenschluss der Gemeinden vorgesehenen Handlungen neu 
aufgerollt werden kann. 

Die Genehmigung des Gesetzes ohne jegliche Abänderung würde einen 
schwerwiegenden und unannehmbaren Präzedenzfall schaffen und würde in der Provinz 
Bozen für große Aufregung sorgen. Auf jeden Fall wäre das Gesetz der Gefahr von 
verfassungsrechtlichen Rekursen ausgesetzt; sollte ihnen stattgegeben werden, so wäre 
dies ein weiterer Grund zur Sorge im dem bereits begonnenen Prozess des 
Zusammenschlusses der Gemeinden. 
 
 










































